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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Monika Lazar, Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Katja Keul, 
Renate Künast, Irene Mihalic, Özcan Mutlu, Dr. Konstantin von Notz,  
Hans-Christian Ströbele und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Intergeschlechtliche Menschen in Deutschland (Nachfrage zu den Antworten der 
Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 18/7310 
und 18/8061) 

Am 17. Dezember 2015 hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Kleine 
Anfrage „Intergeschlechtliche Menschen in Deutschland“ (18/7140) eingebracht. 
Nach Verlängerung der Beantwortungsfrist hat die Bundesregierung am 20. Ja-
nuar 2016 die Kleine Anfrage beantwortet.  
Zu Frage 9 („Darf ein intergeschlechtlicher Mensch, dessen Personenstandsfall 
ohne eine Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß § 22 Absatz 3 PStG 
eingetragen wurde, nach Einschätzung der Bundesregierung 
a) eine verschiedengeschlechtliche Ehe mit einem Mann eingehen, 
b) eine verschiedengeschlechtliche Ehe mit einer Frau eingehen, 
c) eine Ehe mit einer anderen intergeschlechtlichen Person eingehen, 
d) eine verschiedengeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaft mit einem 
Mann begründen, 
e) eine verschiedengeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaft mit einer 
Frau begründen, 
f) eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit einer anderen intergeschlechtlichen 
Person begründen?“)  
antwortete die Bundesregierung: „Nach geltendem Recht kann eine Ehe nur zwi-
schen Frau und Mann und eine Lebenspartnerschaft nur zwischen zwei Personen 
gleichen Geschlechts begründet werden“. 
Da die Formulierung „Personen gleichen Geschlechts“ für die Menschen, deren 
Personenstandsfall ohne eine Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß 
§ 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes (PStG) eingetragen wurde, unklar ist, 
haben wir am 16. März 2016 die Bundesregierung erneut gefragt: 
„1. Darf ein intergeschlechtlicher Mensch, dessen Personenstandsfall ohne eine 
Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß § 22 Absatz 3 des Personen-
standsgesetzes (PStG) eingetragen wurde, nach Einschätzung der Bundesregie-
rung eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründen? 
Wenn ja, mit einem Mann? 
Oder mit einer Frau? 
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Oder nur mit einer anderen intergeschlechtlichen Person, deren Personenstands-
fall ohne eine Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß § 22 Absatz 3 
PStG eingetragen wurde?“ 
Darauf hat die Bundesregierung auf die Antwort zu Frage 9 aus der letzten Klei-
nen Anfrage verwiesen. 

Wir fragen die Bundesregierung zum dritten Mal: 
Darf ein intergeschlechtlicher Mensch, dessen Personenstandsfall ohne eine 
Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß § 22 Absatz 3 PStG ein-
getragen wurde, nach Einschätzung der Bundesregierung eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft begründen?  
Wenn ja, 
a) mit einem Mann? 
b) mit einer Frau?  
c) mit einer anderen intergeschlechtlichen Person, deren Personenstandsfall 

ohne eine Geschlechtsangabe in das Geburtenregister gemäß § 22 Ab-
satz 3 PStG eingetragen wurde? 

Berlin, den 8. Juni 2016 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333


